
Artikel 2
Änderung der Schulordnung Berufsfachschule

Die Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
über die Berufsfachschule im Freistaat Sachsen (Schulordnung
Berufsfachschule - BFSO) vom 14. Mai 2007 (SächsGVBl.
S. 151) wird wie folgt geändert:

1. § 61 wird wie folgt gefasst:
„§ 61

Mündliche Prüfung
Gegenstand der mündlichen Prüfung ist ein Thema aus dem
Lernfeld Kunden beraten, betreuen und schulen.“

2. In § 125 Abs. 2 Satz 3, Abs. 3 Satz 3, Abs. 4 Satz 3 und Abs. 6
Satz 3 werden die Wörter „Im Übrigen erlöschen sie“ durch
die Wörter „Sie erlöschen spätestens“ ersetzt.

Artikel 3
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. August 2007 in Kraft.

Dresden, den 20. Juli 2007

Der Staatsminister für Kultus
Steffen Flath

Anlage 3
(zu § 50 Abs. 9)

Tabelle für die Bildung eines Prüfungsergebnisses in vierfacher Wertung bei mündlicher und zusätzlicher mündlicher Prüfung

Dieser Tabelle liegt folgender Rechenvorgang zugrunde:
Die Punktzahl der zusätzlichen mündlichen Prüfung wird verdoppelt.

 zusätzliche mündliche Prüfung 

P 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
mündliche 
Prüfung 

0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
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